
Hagel Sturm und Starkregen Spätfrost

Ende August kommt es in Baden-Württemberg zu 
starken Hagelschlägen. Die Trauben von Klaus F., 
die sich schon in der Reife befinden, werden stark 
ge  schädigt. 
Die Beeren platzen auf und ganze Trauben faulen 
durch die feuchte Witterung. In einzelnen Lagen 
ist ein Großteil der Ernte verloren.

Die Weinbaugemeinde von Winzerin Petra K. in der 
Pfalz wird Ende Juli von einem schweren Gewitter-
sturm heimgesucht. In den Anlagen brechen viele 
fruchttragende Triebe ab und führen zu einem 
er  heblichen Ertragsausfall.

Ende April fallen die Temperaturen stark ab. Örtlich 
wurden bis zu -7°C gemessen. Die Spätfröste 
treffen die Blüte im empfindlichsten Stadium – vor 
allem, weil die Blüten durch den warmen März und 
April bereits ausgetrieben waren. Johannes B. hat 
mit heftigen Ertragsausfällen für sein Flaschen-
weingut zu rechnen. 

Gesamtschaden: über 85.000 EUR Gesamtschaden: über 20.000 EUR Gesamtschaden: über 65.000 EUR

Wein: Hagel-, Sturm-, Starkregen- 
und Frostversicherung
Wofür eine Hagel-, Sturm-, Starkregen- und Frostversicherung wichtig ist:
Mit seiner jahrhundertelangen Tradition und Erfahrung hat der deutsche Weinbau schon viele Krisen gemeistert. Vom Klimawandel mit 
seinen extremen Wetterereignissen bleiben jedoch auch Winzer nicht verschont. Schäden an Weinstöcken führen oft zu schwerwiegenden 
Ertragseinbußen. Die Hagel-, Sturm-, Starkregen- und Frostversicherung schützt Sie vor den entsprechenden finanziellen Verlusten.

 Beispiele für Versicherungsleistungen

Die Hagel-, Sturm-, Starkregen- und Frostversicherung schützt Ihre Weinstöcke bei extremen Wetterereignissen.
Mit der Zusatzversicherung „Wein-XL“ lassen sich auch hagelbedingte Qualitätsverluste versichern.

Leistungen der Hagel-, Sturm-, Starkregen und Frostversicherung

Versicherbare Gefahren:
Hagel, Sturm, Starkregen und Winterfrost (= Starkfrost ab 01.12.) oder Spätfrost (= Starkfrost ab 01.05.)

Versicherbar sind: 
Wein-Ertragsanlagen, Wein-Junganlagen, Rebholz in Ertragsanlagen, Rebschulen

Deckungsumfang:
Entschädigt wird der mengenmäßige Ertragsausfall der versicherten Kulturart. 

 Wein-XL: Ab sofort können Qualitätsverluste durch Hagel zusätzlich mit abgesichert werden.

Die Hagel-, Sturm-, Starkregen- und Frostversicherung schützt Sie vor unkalkulierbaren finanziellen Folgen, 
wenn Ihre Weinberge geschädigt werden. Qualitätsverluste durch Hagel können ergänzend mitversichert werden.
Die Münchener & Magdeburger ist dabei Ihr zuverlässiger Partner!
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Wein: Hagel-, Sturm-, Starkregen- und Frostversicherung 
 Versicherungsoptionen

 Leistungen im Detail

Versicherungsgegenstand Wein-Ertragsanlagen, Wein-Junganlagen, Rebholz in Ertragsanlagen, Rebschulen

Versicherungssumme Frei wählbar (innerhalb jährlich festgelegter Mindest- und Höchstwerte/ha)

Entschädigungshöhe Geschädigte Fläche x Versicherungssumme/ha x prozentualer mengenmäßiger Ertragsverlust

Selbstbehalt Es stehen verschiedene Selbstbehaltsmodelle zur Auswahl

Das sollten Sie wissen:
Besonders geeignet für: Sämtliche Weinbaubetriebe. Es können 
sowohl ökologisch als auch konventionell wirtschaftende Betriebe 
versichert werden.

Frostdeckung:

–  Winterfrost: Starke Fröste können schwere Schäden an den Reben 
bis hin zum Totalausfall hervorrufen.

–  Spätfrost: Spätfroste wirken sich aufgrund der fortgeschrittenen 
Vegetation immer stärker aus. Durch die Klimaerwärmung kommt 
es immer häufiger bereits im März und April zu außergewöhnlich 
hohen Temperaturen. Dies animiert die Reben zu deutlich früherem 
Austrieb. Die trotzdem einsetzenden Fröste zu den Eisheiligen 
fallen dann genau mit dem empfindlichsten Vegetationsstadium 
zusammen.

Die Münchener & Magdeburger bietet Ihnen deshalb Frostdeckung 
wahlweise ab 1. Mai oder bereits ab 1. Dezember an. 

Wichtige Information: Die Münchener & Magdeburger bietet 
Ihnen Versicherungsschutz für weitere Kulturen wie Ackerkultu-
ren, Hopfen, Obst und Gemüse. Flexible Selbstbehaltsregelungen 
werden auf Ihre Anforderungen individuell abgestimmt. Auch auf 
unsere Kalkulationssicherheit können Sie sich verlassen: keine 
Prämien erhöhung nach Schaden, keine Nachschusspflicht und keine 
Erhöhung des Sicherheitszuschlags!

Allgemeine Versicherungsbedingungen (AVB): Diese Informa-
tion kann Ihnen nur einen Überblick über die Leistungen geben. Für 
Ihren Versicherungsschutz maßgeblich sind die aktuellen AVB bei 
Vertragsabschluss.

!

Immer für Sie da, wenn es darauf ankommt:

M
M

AP
SB

W
EIZ

0 
(0

1V
)  

PD
F.7

.1
8

Die Münchener & Magdeburger Agrar AG entwickelt und vertreibt als Dienstleister der 
Allianz Spezialkonzepte für die Landwirtschaft. Risikoträger und Vertragspartner ist die 
Allianz Versicherungs-AG. 

www.mmagrar.de
Münchener & Magdeburger Agrar AG


